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Antwort des IDW auf die Aufforderung zur Stellungnahme - Rationalisie-

rung der Berichtspflichten 

Sehr geehrte Frau Präsidentin von der Leyen, 

wir bedanken uns für die Gelegenheit, zur geplanten Rationalisierung der Be-

richtspflichten der Wirtschaft Stellung nehmen zu können, und begrüßen die Be-

mühungen der Europäischen Kommission, den bürokratischen Aufwand für die 

Unternehmen zu verringern. Im Hinblick auf dieses Vorhaben, welches auch zur 

Entlastung von aktuell durch die gegenwärtige Polykrise und weitere Regulie-

rungsmaßnahmen stark belasteten Unternehmen beitragen kann, möchten wir 

folgende Anregungen für Entlastungen bei der Berichterstattung der Unterneh-

men einbringen: 

 

Nachhaltigkeitsberichterstattung 

Entwicklung einer Generalnorm 

Die neuen Vorschriften zur Nachhaltigkeitsberichterstattung nach der Richtlinie 

(EU) 2022/2464 (im Folgenden: CSRD), die durch die Regelungen der Europäi-

schen Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (im Folgenden: ESRS) 

konkretisiert wird, stellen Unternehmen vor große Herausforderungen. Wir be-

grüßen, dass im Rahmen des Verfahrens zahlreiche Erleichterungen für die be-

troffenen Unternehmen, besonders solche des Mittelstandes, erreicht werden 

konnten. Im Unterschied zur Finanzberichterstattung, deren normiertes Ziel es 

ist, ein den „tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
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Finanz- und Ertragslage“ eines Unternehmens zu vermitteln, fehlt eine überge-

ordnete und allgemeine Zielsetzung („Generalnorm“) in den Vorschriften zur 

Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die ESRS-Anforderungen an die qualitativen 

Merkmale der Informationen in Verbindung mit dem Grundsatz der doppelten 

Wesentlichkeit bilden zwar ein Rahmenwerk für die Berichterstattung nach 

CSRD und ESRS. Wir regen aber an, als Deduktionsbasis für die Konkretisie-

rung dieser Elemente des Rahmenwerks und die Behandlung von Zweifelsfra-

gen eine explizitere Generalnorm als Leitlinie für die Unternehmen im Rahmen 

der Berichterstattung zu formulieren und damit die Belastung der Unternehmen 

zu reduzieren. Diese könnte vor allem auch den Umgang mit dem Grundsatz 

der doppelten Wesentlichkeit erleichtern. Eine solche Generalnorm wäre auch 

für die stringente Weiterentwicklung der Vorschriften für die Nachhaltigkeitsbe-

richterstattung durch die Standardsetzer hilfreich. Zudem könnte die Verwen-

dung einer übereinstimmenden Generalnorm in den europäischen und internati-

onalen Regelwerken die Konnektivität und Integration zwischen der Nachhaltig-

keits- und der Finanzberichterstattung fördern. Auch wenn die Entwicklung einer 

Generalnorm für die Nachhaltigkeitsberichterstattung sicher vor größeren Her-

ausforderungen als bei der Finanzberichterstattung steht, regen wir aus den ge-

nannten Gründen eine Diskussion auf europäischer Ebene an. 

 

In die Berichterstattung einzubeziehende Unternehmen 

Derzeit werden in der Praxis verschiedene Diskussionen geführt, inwieweit zwi-

schen den für die Finanz- bzw. die Nachhaltigkeitsberichterstattung einzubezie-

henden Unternehmen Unterschiede bzw. Interdependenzen bestehen können. 

Beispielhaft seien hier Tochterunternehmen genannt, die aus finanzieller Sicht 

unwesentlich, für die Nachhaltigkeitsberichterstattung aber wesentlich sein kön-

nen. Aus Sicht der Praxis führt ein Auseinanderfallen des Kreises einbezie-

hungspflichtiger Unternehmen zu höheren Kosten, da die unterschiedlichen Be-

richtskreise auch in den Prozessen des Unternehmens abgebildet werden müs-

sen. Wir empfehlen daher, die auftretenden Fragen zeitnah und - soweit sach-

gerecht - mit Blick auf einen einheitlichen Berichtskreis zu beantworten. 

 

Verschiebung und Komplexitätsreduktion der sektorspezifischen ESRS 

Das IDW begrüßt die Initiative der Europäischen Kommission, die Einführung 

der sektorspezifischen ESRS zu verschieben. Obgleich mit dieser Verschiebung 

eine zeitliche Entlastung der Unternehmen einhergeht, so muss zudem sicher-

gestellt werden, dass die späteren Berichtsanforderungen der 
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sektorspezifischen ESRS nicht überbordend gestaltet werden und einem trans-

parenten Due Process unterliegen. Insbesondere dürfen die im Rahmen der Fi-

nalisierung des ersten Satzes der ESRS erreichten Vereinfachungen durch die 

sektorspezifischen ESRS nicht rückgängig gemacht werden. Die Entwicklung 

der sektorspezifischen ESRS sollte daher unter dem Vorbehalt der Beherrsch-

barkeit der Regelungen der Berichterstattung und des Nutzens einzelner Anga-

bepflichten für die Berichtsadressaten kritisch begleitet werden. Auch in dieser 

Hinsicht könnte eine Generalnorm hilfreich sein. 

 

Vergleichsangaben nach der EU-Taxonomie-Verordnung 

Für die Nachhaltigkeitsberichterstattung wird zur Erleichterung der erstmaligen 

Anwendung der ESRS klargestellt, dass ein Unternehmen im ersten Jahr der 

Erstellung der Nachhaltigkeitserklärung im Rahmen der ESRS nicht verpflichtet 

ist, Vergleichsinformationen vorzulegen. Für die Berichterstattung nach Art. 8 

der Verordnung (EU) 2020/852 (im Folgenden: Taxonomie-Verordnung) und 

den zugehörigen Delegierten Rechtsakten sind Meldebögen vorgesehen, die 

Angabepflichten für das Geschäftsjahr und das vorherige Geschäftsjahr beinhal-

ten. Es sollte daher klargestellt werden, dass auch Unternehmen, die erstmalig 

der Berichterstattungspflicht nach Art. 8 der Taxonomie-Verordnung unterliegen, 

keine Vorjahresvergleichswerte angeben müssen.  

 

Sonstige allgemeine Anmerkungen 

Die aktuellen Reformbestrebungen – vor allem im Rahmen des „Green Deal“ 

und der dadurch angestrebten Transformation der Wirtschaft – haben zu einer 

Fülle von detaillierten Vorgaben für die Wirtschaft geführt. Es ist davon auszu-

gehen, dass auch in den nächsten Jahren zahlreiche Ergänzungen und Anpas-

sungen notwendig sein werden. Zur Vermeidung unnötiger Belastungen für die 

Unternehmen regen wir dringend an, hierbei sowohl inhaltlich als auch zeitlich 

auf eine konsistente Vorgehensweise zu achten. Auch im Hinblick auf die 

Größe, Komplexität etc. der Unternehmen dürfte der Grundsatz „Weniger ist 

manchmal mehr“ hilfreich sein. 

Das EU-Recht enthält zahlreiche weitere Berichtspflichten, die entgegen der 

hier adressierten externen Unternehmensberichterstattung, die an einen breiten 

Adressatenkreis (Kapitalmärkte etc.) gerichtet ist, auf einen spezifischen Adres-

satenkreis (z.B. Behörden etc.) fokussieren. Auch hier dürften erhebliche Ent-

lastungspotenziale zu realisieren sein. 
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Wir freuen uns, wenn unsere Anregungen im weiteren Verfahren berücksichtigt 

werden, und stehen für Rückfragen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Naumann Prof. Dr. Stibi, WP StB 

 Technical Director 

 Financial & Sustainability Reporting  


